
18, Kapitel. 

Verluſt der Privilegien und deren Reſtituirung. 

Alle ihre Privilegien verlor die Stadt im Jahre 1589, und zwar 
in Folge eines Tumultes gegen die kaiſ. Kommiſſäre, welche die lutheriſche 
Confeſſion in Krems abſchaffen und die katholiſche Religion wieder ein- 
führen wollten. (Vgl. Kap. 27). Das nach vier Jahren gefällte Urtheil des 
Landesfürſten über dieſe Auflehnung gegen die Obrigkeit lautete: 

„Der Magiſtrat beider Städte wird wegen Vernachläſſigkeit ſeiner 
Pflichten bei dem Aufſtande zu einer Geldſtrafe und zwar Krem3 zu 
1500, Stein zu 500 Thaler, die Gemeinde aber gleichfalls zu einer 
Geldſtrafe, die von Krems zu 4000 und die von Stein zu 2000 Thaler 
verurtheilt. Dieſe Geldſtrafe ſoll nicht aus dem ſtädtiſchen Einkommen, 
ſondern von jedweder Perſon, inſonderheit auch nach Gelegenheit ihres 
Vermögens (ausgenommen Abweſende, Kranke oder nicht am Tumult 
Betheiligte) genommen werden. Ferners, obwol beide Städte genugſam 
verdient hätten, daß ihnen die Währen (Waffen) niedergelegt, die Thore 
zu ewigen Zeiten eröffnet und andere höhere Beſtrafung, wie in dergleichen 
Fällen gebräuchig, gegen ſie vorgenommen würde, ſo ſoll ihnen aus 
beſonderer Gnade ſtatt ſolcher Strafen ein Stadtanwalt, der auch Stadt- 
hauptmann ſei und von den Städten zu beſolden iſt, geſebt werden, der 
die Schlüſſel zu den Stadtthoren und zum Zeughauſe zu verwahren habe. 
Außerdem ſolle am JahresStage des Factum eine Deputation des Rathes 

und der Gemeinde zur Erinnerung der Strafe und Erzeugung des ſchul- 
digen Gehorſams»vor der Regierung in Wien ſich ſtellen und mündlich 
um Aufhebung der Ungnade bitten. *) -- Dieſes Urtheil wurde auch 
wirklich vollzogen?) und die Ungnade des Kaiſers Rudolph I]. laſtete 
25 Jahre auf der Stadt Krems. | 

Die Stadt gab ſich alle Mühe, wieder in den Beſitz der früheren 

Privilegien zu gelangen, aber lange Zeit umſonſt. Schon im Jahre 1590 
ſchrieb der Magiſtrat an die Regierung, e8 möchte Acht und Bann von 
den Städten genommen und die Erlaubniß zu einer neuen Rathswahl 
gegeben werden. Es ſei nothwendig, daß die Aemter ordentlich beſetzt 
ſind, „dann ſolches die Notturft zur dempfung des frechen geſinds wahr- 
hafftig zum höchſten erfordert. Ohne Obrigkeit erfolgt eine Zerrittigkheit 

!) Urtheil v. 1. Aug. 1593, eröffnet 7. Aug. = Raupach, Erläut. evangel,. 
Oeſterreich, p. 105. "" . 

2) Vgl. Khevenhüller, Annal. Ferd. Tom. IV. p. 1719, 
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nach der andern, darzu auch unter dem gemainen Pöfl höchſter Ungehor- » 

jam, alſo das die unbeſtättigten AmtSverweſer gar khainen respect mehr 

haben und khain manzucht erhalten werden khan, ſonderlich aber das 
freche ledige geſindt in ſeinem Truß und muetwillen je länger, je mehr 
geſtör>t wirdt, wie dann auch daſſelb vor wenig Wochen ain ſolchen 
Rumor und Polderey bey nächtlicher weil auf der gaſſen angefangen, 
und in die leng getrieben, das zur ſtillung ſolches zuvor unerhörten 
Rumores die Bürgerſchaft mit ihren Rüßtungen hat aufgemannt werden 
mueſſen. Die Frechhait, Truß, Muetwill und ungehorſam bey den gemainen 

Leuten nimmt ſo überhand, daß ſogar ſchon entleibungen vorgekommen, 
auch könne der proviſoriſche Magiſtrat keine Halsproceſſe durchführen, 
weßhalb viele Malefizperſonen und fürnembe Haubt Tätter durch ſolche 
langwierige gefen>hnuß erkrankht, erkhrumbet, und elenderhait verdorben 
und geſtorben, thails auch aus dem Arreſt ausgebrochen, und ungeſtrafft 
davon gelaufen ſind. Dieſem und noc< mehr anderen Unrath bei 
beiden Städten fürzukommen, wollten wir eifrig daran ſein, wenn ein 
neugewählter Rath authoriſirt wäre. Auch bittet man um ordentliche 
Befehle wie man gewohnt ſei, nicht daß, wie in neueſter Zeit, bloße 
Rathſchläge, deren Handſchrift man nicht einmal kennt, hierherkommen, 
welches gemainer Sag nach, der Empörung von anno 89 wegen geſchieht, 
woran der Rath unſchuldig iſt. “!) =- Der mächtige Offizial Kleſel, den 
ſie um Vermittlung baten, entſchuldigte ſich damit, daß die „weltlichen 

Sachen ihn nichts angehen?) 
Im Jahre 1592 baten die Städte den Statthalter Erzherzog Ernſt 

um Aufhebung der Suspenſion der Rath3wahl, und führten an, „daß im 
jehigen Rath lanter alterlebte müede Perſonen vorhafiden, welche mit 

allerlay Obliegen und Leibsunvermöglichkeiten beladen, das ſie den 
Rath nit wohl jederzeit beſuchen können, und zu offtermallen aus- 

ſezten. Es ſind ihrer nit mehr als 7 oder 8 Perſonen, die den Rath 
ordinario beſuchen, und von dieſen ſind manche mit dem Potogra 
behaftet oder haben andere mängl, daher man nie die erforderliche Zahl 
hat, ein Urtl zu ſchöpfen. Auch der äußere Rath iſt ebenſo beſtellt, und 
kann ſeinen Geſchäften nicht nachkommen, als da ſind Commiſſionen, 

Verträge, Vergleiche, Inventuren und Beſitabtheilungen.“*) =- Beide Städte 
boten ſich an, 500 Mann ins Feld zu ſtellen und zu erhalten, wenn die 
kaiſerl. Ungnade und Strafe aufgehoben werde. *) Im Jahre 1596 baten 

!) 1590. Dx. Conc. (Stadtarch.) 
?) 1591, 16. Jän. Wien. 
8) Drig. Conc. 1592. 
4) 16. Dec. 1593. (Drig. Conc.) 
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ſie den Wolf Unverzagt um Rath, wie ſie ſich des Kaiſex8 Gnade er- 
werben, und den in Wien gefangenen Bürgern Martin Andrä und Matthä 
Öxlmayer helfen könnten. ?) In demſelben Jahre bat der Magiſtrat, daß 
ihm wieder erlaubt werde, Bürger aufzunehmen und zu entlaſſen. Umſonſt. 

Indeß begann doch bei Hof eine mildere Stimmung plaßzugreifen. 
Weil beide Städte wegen der oben genannten Rebellion ſich jährlich durch 
Deputirte des inneren und äußeren Rathes zur Regierung ſtellen mußten, 
min aber mit Stillung der Bauern-Rebellion zu thun gehabt hatten, erließ 
Erzherzog Mathias ihnen für dießmal die Reiſe; rühmte ihren guten 
Fleiß und ihre Bemühung in dieſer bewegten Zeit und ermahnte ſie hierin 
fortzufahren gegen dem, daß er zu ihrer völligen Ausſöhnung und 
Begnadigung bei Sr. kaiſl. Majeſtät ſelbſt einen Fürſprecher abgeben 

wolle. ?) -- Im Jahre 1598 baten beide Städte um einen 4jährigen Termin 
zur Bezahlung des Reſtes des Strafgeldes, von dem ſie erſt 5000 fl. 

erlegt hatten. Die Beweggründe ihres Geſuches ſind: die hohen Steuorn, 

die Kriegörüſtungen, das Hagelwetter vom 31. Juli, welches nicht nur 
die Gemäuer in den Weingärten zerſtörte, ſondern auch die Stöcke be- 

ſchädigte und die Erde hinwegſchwemmte, ſo daß auf Jahre hin die 

Hoffnung! einer ergiebigen Leſe vernichtet ſei. 3) =- Die Regierung aber 

blieb hart und befahl, daß die Strafe pr. 4833 fl. 20 kr. nicht aus den 
Stadtgefällen, ſondern von Jenen, die beim Tumulte dabei geweſen, abge- 

fordert werde. *) . 

Im Jahre 1602 war die Strafe bezahlt und der Stadtrath ſtellte 

daher jeht wieder die Bitte um Reſtitution der Privilegien. Auch dieſe Bitte 
blieb unerhört. Nun verſuchten es die Erzherzoge Mathias und Leopold 

als Fürſprecher bei Kaiſer Rudolph Il. Der Anlaß dazu war folgender. 
Im Jahre 1606 erklärte die Stadt dem damaligen Statthalter Erzherzog 

Mathias, fie wolle ihm 10.000 fl. leihen zur Bezahlung der Trautmanns- 

dorfiſchen Reiter, die man ſonſt nicht los werden konnte, gegen die Bedingung 
der Rückzahlung in einem Jahre. Der Erzherzog war damit nicht zufrie- 

den, ſondern forderte 25.000 fl., wogegen beide Städte um ein Moratorium 

auf 4 Jahre der von einigen Gläubigern gegen ſie bewirkten Execution 

baten. Der Erzherzog verſprach ihnen außerdem, die Ausſöhnung mit dem 

Kaiſer zu bewirken, worauf der Stadtrath die geſtellten Bedingungen 

1) 16. Nov. 1596. Miſſiv Prot. 
2) 13. Febr. 1597. (Stadtarchiv.) 
8) 6. Aug. 1598. Orig. Cone. Zm Jahre 1599 befahl Kaiſer Rudolph 11. 

9000 fl. der Kremſer'ſchen Strafgelder zur Ausbeſſerung des Thurmes bei St. Stephan 
in Wien zu verwenden. (Ogeſſer, Geſch. d. Domes St. Stephan). 

4) 25. Febr. 1602. (Stadtarch.) 

Dr. Kerſ<baumer, Geſchichte der Stadt Krem3. 8 



114 

eingieng.?) (S. 50). In der That ſchrieb der Erzherzog an ſeinen kaiſ. 

Bruder und erſuchte ihn, ſich mit den beiden Städten wegen des Tumultes 

von 1589 auszuſöhnen, da die Schuldigen meiſtentheils jchon geſtorben, 

viele angeſehene Bürger aber mit Hab und Gut, Weib und Kind ſich 

hinwegbegaben, und annoch jeder wegtrachtet, Hanthierung und Copereie 

Schaden litten ; auch hätten ſie zur Abdankung der trautmannsdorfiſchen 

Reiter 25000 fl. hergelichen und hiedurch dem Lande, wie Sr. Maj. 

großen Dienſt geleiſtet; er rathe alſo dringend, die jährliche Herabſchickung 

einzuſtellen, die kaiſ. Ungnade aufzuheben, damit dieſe ſo „anſehendliche Stätt 

wiederumb emporfommen.“?) =- Auch an Erzherzog Leopold wendeten 

ſich die Städte um Interceſſion bei dem Kaiſer zur Erlangung gänzlicher 

Ausſöhnung. Sie ſtellten ihm beweglich die traurige Lage dar, in welche 

die Bürger durch Kriegsläufe, Waſſerſchäden und die vielen Zahlungen 

gefommen, wie ſie die jährlichen Ratenzahlungen des Strafgeldes mn 

kümmerlich und „bluethardt“ zuſammengebracht, und es nun faſt unmöglich 

jei, den Reſt zu erſchwingen, da viele wohlhabende Bürger aus den 

Städten weggezogen, ſogar ins Ausland gewandert ſeien. *) Es waren gerade 

damals die proteſtantiſchen Stände, welche dem König Mathias die 

Huldigung verweigern wollten, in dem nahen Horn verſammelt, und es 

entſtand daher der Verdacht, als ob einige Bürger von Krems es mit 

den Ständen gegen den Landesfürſten hielten. Der Stadtrath vertheidigte 

ſich. *) Bei der im nächſten Jahre wiederholten Bitte fügte der Stadtrath 

die Entſchuldigung bei, daß die Aufhebung der kaiſ. Ungnade biSher nur 

durch einige widerſinnige und unruhige Bürger gehindert worden ſei. 

Zugleich erklärte er ſich bereit, 12000 fl. zur Auszahlung der Dorniſchen 

Kriegsknechte zu leihen, damit ſie abgedankt werden könnten. 5) 

Erſt im Jahre 1613, wo die alten Rathsherren von 1589 bereits abge“ 

ſtorben und die Bürger der Stadt zur katholiſchen Kirche zurücgefehrt 

waren, wurde die gemachte Abbitte in Gnaden aufgenommen und die 

Stadt in ihre früheren Rechte und Privilegien wieder eingeſekt.") Auf 

Befehl des Kaiſers Mathias erſchien der Stadtrath am 17. Febr- 1615 

mit 20 von der Bürgerſchaft bei dem Statthalter Paul Sixt Graf 

von Trautſohn in Wien, wo ihnen die förmliche Ausſöhnung bekannt 

gegeben wurde. Die wichtigſte Stelle des Ausſöhnungsbriefes lautet: 

1) 1606. Miſſiv Prot. 
2) Schreiben 4do, 13. März 1607. 
8) 1607. (Orig. Conc. Stadtarc.) 
*) 1609, 1. März. (Or. Conc.) 
3) 1610, Miſſiv Prot. 
s) Khevenhiller, Annal. Ferd. Tom, IV. p. 1719. 
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„Weillen dann nunmehr der Röm. Kaiſl. May. allergnädigſten Reſolution 
durch dieſen Fußfall und Abbitt ein gehorſamiſtes, und allerunterthänigſtes 
Vollziehen beſchehen, jo wollen Ihro Kaiſl. May. die verfloſſenen Hand- 
lungen fowohl dem Magiſtrat als auch der ganzen gemainen Burgerſchaft 

beeder Stätt Krems und Stain hiemit allergnädigſt verziehen in Ihr 
Kayſl. und Landesfürſtl. gnad Huld und Protection auf und angenuhmen, 
Sy in Ihren vorigen alten Wohlſtand und würde geſezt, zu dem alten 

titl reſtituirt, und in die begehrte Ausſöhnung auch Contirmation Pri- 
vilegiorum 2c. mit fondern gnaden eingewilliget haben.“ *) -- Kaiſer Fer- 

dinand I]. beſtätigte die Privilegien und Freiheiten beider Städte, beſonders 
weil dieſelben bei der jüngſten Rebellion und Feindesgefahr treu geblieben 

und viel Ungemach erdulden mußten. ?) Der Stadtanwalt wurde jedoch 
auf die Bitte der Stadt und das Gutachten der Regierung erſt im Jahre 
1627 entlaſſen. *) 

Nun war die Stadt wohl wieder im Beſitze ihrer Privilegien und 

Freiheiten, allein die geſchlagenen Wunden waren nicht mehr zu heilen. 
Die Zeiten hatten ſich geändert, die reicheren Bürger waren ausgewandert, 
der politiſch-religibſen Aufregung folgte Lethargie und Gleichgiltigkeit. 
Zwar wurden die ſtädtiſchen Privilegien auch fortan ängſtlich unter 
Schloß und Riegel aufbewahrt, ohne jedoc< der Stadt irgend einen 
Vortheil zu bieten, bis ſie in Folge der Ereigniſſe des Jahres 1848 ihre 

Bedeutung gänzlich verloren mit Ausnahme ihres geſchichtlichen Werthe. 
Wir benüßen dieſe Uebergangsbrücke zur Darſtellung der politiſchen 

Geſchichte in neueſter Zeit. 

19. Kapitel. 

Das Jahr 1848 und 1866. 

Die bekannten Märzereigniſſe des Jahres 1848 wurden in Krems 

mit freudiger Begeiſterung begrüßt. Gewährung der Conſtitution, Preß- 

freiheit und Volksbewaffnung waren die großartigen Errungenſchaften, 

welche Ferdinand der Gütige ſeinen Völkern gewährte. Die kaiſerlichen 

Reſolutionen wurden am Rathhausthore angeſchlagen und fanden viele 
erſtaunte Leſer. 

9) Khevenhiller, Annal. Ferd. Tom. IV. p. 1719. 
4 1622, 19. Oct. (Stadtarch.) 
3) In der Eingabe der Stadt heißt es : „Seit der Revolte anno 1539, alſo 

durch 37 Jahre, mußte die Stadt dieſen Regierungsbeamten mit dem Gehalte jähr- 
licher 300 fl. erhalten, was für dieſe Zeit, die Intereſen zu 6 Percento hi % 
“. in die 16000 fl. ausmacht.“ ſen zu 6 Berceuty HGH 
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